Vereins- und Steuerrecht

- Wesentliche Bestimmungen -

**********************************************************************

1 Der ideelle Verein

Er verfolgt einen nichtwirtschaftlichen, sog. ideellen Zweck als Hauptaufgabe. Er widmet sich beispielsweise wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, sportlichen, geselligen oder kirchlichen Aufgaben. Allerdings kann der Vereinszweck daneben durch eine wirtschaftliche Betätigung gefördert werden, z.B. durch Veranstaltungen gegen Eintrittsgeld, Vereinsgaststätte.

2 Die Rechtsform des ideellen Vereins

2.1 Der rechtsfähige Verein (§§ 21,55 BGB)

Der ideelle Verein wird rechtsfähig durch die Eintragung in das Vereinsregister des für ihn zuständigen Amtsgerichtes. Er führt sodann den Zusatz e.V. Jeder Verein, der nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgt, kann eingetragen werden, wenn die Voraussetzungen hierzu vorliegen. Dazu gehört insbesondere, daß der Verein aus mindestens 7 Mitgliedern besteht.

Der rechtsfähige Verein kann Verbindlichkeiten eingehen, für die nur das Vereinsvermögen haftet. Er wird selbst als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. Sein Vorstand hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters (§26 Abs. 2 BGB)

2.2 Der nichtrechtsfähige Verein (§§ 54 BGB)

Er wird nicht in das Vereinsregister eingetragen. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen des Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde, z.B. ein Vorstandsmitglied, persönlich. Die Haftung der sonstigen Mitglieder kann auf das Vereinsvermögen beschränkt werden. Im Grundbuch können als Berechtigte nur die Mitglieder, nicht aber der Verein, eingetragen werden.

2.3 Steuerliche Gleichbehandlung

Steuerlich werden die rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Vereine gleich behandelt.

3 Die steuerliche Gemeinnützigkeit

· Vereinen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, räumt der Staat erhebliche Steuervergünstigungen ein.

· Jeder Bürger, der gemeinnützigen Vereinen eine Spende gewährt, kann diese unter bestimmten Bedingungen an seiner Einkommensteuer abziehen.

· Zahlt der gemeinnützige Verein seinen nebenamtlichen Mitarbeitern eine Aufwandsentschädigung bis DM 2400,00 jährlich, braucht der Empfänger sie nicht zu versteuern.

· Außerdem ist die Gemeinnützigkeit oft eine Voraussetzung für staatliche Zuschüsse.

3.1 Grundvoraussetzungen der Gemeinnützigkeit

Ein Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn seine Tätigkeit nach Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.

3.1.1 Förderung der Allgemeinheit

Sie ist anzunehmen, wenn der Kreis der zu Fördernden weder fest abgeschlossen noch aufgrund besonderer Merkmale auf nur wenige Personen beschränkt ist.

3.1.2 Selbstlosigkeit

Sie ist gleichbedeutend mit Uneigennützigkeit, wobei aber ein gewisses Eigeninteresse der Mitglieder ebenso unschädlich ist wie die Unterhaltung wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe zur Mittelbeschaffung.

3.1.3 Unmittelbarkeit

Der Verein muß seine Ziele unmittelbar verfolgen, d.h. es genügt nicht, wenn er regelmäßig andere gemeinnützige Institutionen unterstützt.

3.2 Die gemeinnützigen Zwecke

Die Abgabenordnung (§52 AO) und die Einkommensteuerrichtlinien nennen u.a. folgende für uns interessante Zwecke

· die Tierzucht;

· der Tierschutz.

3.3 Unverzichtbare Satzungsinhalte

3.3.1 Vereinszweck/Vereinsaktivitäten

1. Abschließende Aufzählung der ausschließlich und unmittelbar zu verfolgenden gemeinnützigen Zwecke.

2. Abschließende oder beispielhafte Darstellung der Maßnahmen, durch die der Verein seine Zwecke verwirklichen will.

3. Festlegung, daß der Verein selbstlos tätig ist und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt.

3.3.2 Vereinsvermögen/Vereinsmittel

1. Bestimmung, wonach Mittel des Vereines nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden und die Mitglieder keine Zuwendungen aus Vereinsmitteln erhalten dürfen.

2. Regelung, daß der Verein auch keine anderen Personen durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen darf.

3. Bestimmung, wonach bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Gemeinnützigkeit das Vereinsvermögen nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden darf.

4. Wirtschaftliche Aktivitäten (Geschäftsbetriebe) dürfen nicht als Satzungszwecke aufgeführt werden.

3.4 Das Vereinsvermögen

3.4.1 Allgemein

Unentgeltliche oder teilentgeltliche Zuwendungen an Dritte oder außenstehende Personen oder an Mitglieder oder diesen Nahestehenden (z.B. Ehefrau/Kind) sind nur zulässig, wenn damit unmittelbar gemeinnützige Zwecke entsprechend der Satzung verfolgt werden.

3.4.2 Vorteilszuwendungen an Mitglieder

Zuwendungen an Mitglieder sind dann unbedenklich, wenn sie in Erfüllung des Satzungszwecks erfolgen.

3.4.3 Zeitnahe Mittelverwendung

Folgende Einnahmen müssen zeitnah unmittelbar für die satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke ausgegeben werden:

· Mitgliedsbeiträge

· Spenden

· Erträge aus Vermögensverwaltung

· Gewinne aus Zweckbetrieben

· Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben

Von dieser Bestimmung gibt es einige Ausnahmen.

3.4.4 Zweckgebundene Rücklagen (§58 Nr 6 AO)

Entgegen der Regelung nach 3.4.3 dürfen aus den genannten Einnahmen Rücklagen unter folgenden Voraussetzungen getätigt werden:

· Investitionsrücklage/Anschaffungsrücklage für die Erfüllung des steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecks;

· Betriebsmittelrücklage für periodisch wiederkehrende Ausgaben;

· Rücklagen für die Vermögenspflege.

3.4.5 Sanktionen bei Verstoß gegen das Vermögensbindungsgebot

Das Vereinsvermögen darf grundsätzlich - auch bei Auflösung des Vereines - nur für Satzungszwecke verwendet werden.

Wird dieser Grundsatz verletzt, kann die Steuerbegünstigung rückwirkend bis zu 10 Jahren aufgehoben werden.

3.4.6 Verluste im wirtschaftlichen Bereich

Es ist nicht zulässig, bestimmte Mittel des ideellen Bereichs zum Ausgleich von Verlusten aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu verwenden.

Die Gemeinnützigkeit bleibt jedoch erhalten, wenn die vorgenannten Mittel nur gelegentlich hierfür eingesetzt werden.

3.5 Die Bereiche der Vereinstätigkeit

	
	Ideeller Bereich
	Zweckbetrieb

(steuerl. begünstigter Geschäftsbetrieb)
	Vermögensverwaltung
	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

	beispielhafte Einkünfte
	Mitgliedsbeiträge

Spenden

Zuschüsse der öffentlichen Hand
	Ausstellungen (ohne Speisen u. Getränke

genehmigte Tombola
	Zinsen

Dividenden

Miete/Pacht
	Speisen- und Getränkeverkauf auf Veranstaltungen

gesellige Veranstaltungen

Vereinsgaststätte

Werbung

	Körperschaftssteuer
	nein
	frei bis 60000,00
	nein
	frei bis 60000,00

	Gewerbesteuer
	nein
	frei bis 60000,00
	nein
	frei bis 60000,00

	Vermögenssteuer
	nein
	frei bis 60000,00
	nein
	ja mit Freigrenze

	Umsatzsteuer
	nein
	7% mit Freigrenze
	unter Umständen
	16% mit Freigrenze


3.6 Der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb

3.6.1 Allgemeines

· Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind nachhaltige Betätigungen der Vereine, die auf die Erzielung von Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile gerichtet sind, nachhaltig betrieben werden und über eine Vermögensverwaltung hinausgehen (§§14+64AO).

· Die Überschüsse unterliegen bei allen Vereinen grundsätzlich der Besteuerung. Bei gemeinnützigen Vereinen jedoch nur, wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer die Jahressumme von 60.000,00 DM überschreiten

· Alle wirtschaftlichen Aktivitäten des Vereins werden zusammengefaßt zu einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

· Der verbleibende Gewinn muß zeitnah für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins verwendet werden. Rücklagen können unter bestimmten Bedingungen getätigt werden.

3.6.2 Buchführungspflicht

Sie besteht, wenn der zusammengefaßte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb

· mehr als 500000 DM Jahresumsatz erzielt;

· das Betriebsvermögen 125000 DM übersteigt;

· der Jahresgewinn über 36000 DM liegt.

3.6.3 Besteuerungsgrenze

· Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, wenn die jährlichen Einnahmen einschl. der Umsatzsteuer den Betrag von 60000 DM nicht übersteigt. Die Regelung für die Gewerbesteuer schlägt auf die Gewerbekapitalsteuer durch.

· Die Besteuerungsgrenze gilt jedoch nicht für die Vermögens- und Umsatzsteuer.

· Gemeinnützigkeitsgebundene Mittel, z.B. Mitgliederbeiträge und Spenden, dürfen nicht zur Abdeckung oder zum Ausgleich von Verlusten des wegen der Grenze unbesteuert bleibenden Betriebes verwandt werden.

3.7 Verfahren beim Finanzamt

· Ein besonderes Anerkennungsverfahren für die Gemeinnützigkeit eines Vereines ist nicht vorgesehen. Die Voraussetzungen dafür können nur im Veranlagungsverfahren ermittelt werden.

· Neugegründete bzw. erstmals gemeinnützig gewordene Vereine erhalten auf Antrag eine sog. vorläufige Bescheinigung. Damit wird lediglich bestätigt, daß die Satzung den Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit entspricht. Sie ist auf max. 18 Monate begrenzt und jederzeit widerrufbar.

· Bei anerkannten gemeinnützigen Vereinen, soweit sie wegen eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes nicht jährlich erfaßt werden, überprüft das Finanzamt in der Regel nur alle 3 Jahre das Vorliegen der Voraussetzungen.

4 Die Steuern des gemeinnützigen Vereins

4.1 Körperschaftssteuer

Sie ist die Einkommensteuer des Vereins. Sie ist zu zahlen, wenn die Einkünfte aus einem wirtschaftl. Geschäftsbetrieb die Besteuerungsgrenze von 60000 DM sowie den Körperschaftssteuerfreibetrag von 7500 DM überschreitet. Der Steuersatz auf das zu versteuernde Einkommen beträgt 42%.

4.2 Gewerbesteuer

Sie fällt nur an, wenn eine Körperschaftsteuerpflicht besteht. Die Höhe richtet sich nach dem Hebesatz der zuständigen Gemeinde, z.Zt. meist zwischen 360 - 400% des ermittelten Meßbetrages zwischen Gewerbeertrag und Gewerbekapital.

4.3 Vermögensteuer

4.3.1 Allgemein

Sie bezieht sich auf das Vermögen, das dem körperschaftsteuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen ist. Die Besteuerungsgrenze von 60000 DM gilt nicht.

4.3.2 Höhe

· Für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird der Einheitswert des Betriebsvermögens festgestellt.

· Für Grundbesitz, der zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehört, werden 140 v.H. des Einheitswertes angesetzt.

· Von dem ermittelten Betriebsvermögen wird ein Freibetrag von 500000 DM abgezogen.

· 75 v.H. des evtl. noch übersteigenden Betrages ergibt das Gesamtvermögen.

· Bis 20000 DM Gesamtvermögen besteht Steuerfreiheit, ansonsten 0,6% des Gesamtvermögens.

4.4 Umsatzsteuer

4.4.1 Allgemein

Der Umsatzsteuer unterliegen alle Vereine mit Leistungen (umsatz-steuerbare Vorgänge), die eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben.

Dabei kommt es nicht darauf an

· ob ein Gewinn erzielt werden soll;

· ob sich die Tätigkeit auf Mitglieder oder Dritte richtet;

· ob die Umsätze durch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, eine Vermögensverwaltung oder einen Zweckbetrieb getätigt werden.

4.4.2 Beispiele umsatzsteuerbarer Vorgänge

· Veranstaltungen gegen Eintritt

· Vermietung von Gaststätten und Zuchtanlagen

· Verkauf von Speisen und Getränken

· Fahrten/Reisen gegen Entgelt, an denen jedermann teilnehmen kann

· unentgeltliche Leistungen an Mitglieder für Fahrten, Reisen, Veranstaltungen (bedeuten auch Verlust der Gemeinnützigkeit)

4.4.3 Umsatzsteuerpflicht bei Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit bewirkt noch keine Umsatzsteuerfreiheit. Es ist zu unterscheiden zwischen steuerpflichtigen und steuerfreien Umsätzen.

Umsatzsteuerfreiheit besteht z.B. bei

· Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden

Umsatzsteuerpflicht besteht z.B. bei

· Vermietung und Verpachtung von Betriebsanlagen (Kegelbahnen)

· Vermietung und Verpachtung von Inventar

4.4.4 Steuersätze

· Steuerpflichtige Umsätze von Gemeinnützigen Vereinen aus nichtwirtschaftlichem Geschäftsbetrieb unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von 7 v.H.

· Steuerpflichtige Umsätze von Gemeinnützigen Vereinen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb unterliegen dem Regelsteuersatz von 16 v.H., auch wenn die Besteuerungsgrenze von 60000 DM nicht erreicht wird.

4.4.5 Freigrenze

Ein Verein braucht keine Umsatzsteuer zu zahlen, wenn

· die jährlichen Einnahmen aus steuerpflichtigen Umsätzen einschl. Umsatzsteuer im vorangegangenen Jahr 32500 DM nicht überstiegen haben;

· im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 100000 DM nicht überstiegen werden.

4.4.6 Aufzeichnungen und Steuererklärungen

Die steuerpflichtigen und steuerfreien Umsätze sowie die Vorsteuern müssen aufgezeichnet werden.

Die Umsätze sind dem Finanzamt auf amtlich vorgeschriebenen Vordrucken zu melden.

Voranmeldungen

· monatlich
bei einer Steuerschuld im Vorjahr > 6000 DM;

· vierteljährlich
bei einer Steuerschuld im Vorjahr > 1000 DM.

Steuererklärung in jedem Fall jährlich.

4.4.7 Lohnsteuer

· Ein Verein hat als Arbeitgeber für die von ihm gegen Entgelt beschäftigten Arbeitnehmer Lohnsteuer einzubehalten.

· Ein lohnsteuerpflichtiges Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn der Beschäftigte dem Verein seine Arbeitskraft schuldet und einem Weisungsrecht unterliegt.

· Einnahmen bis zu 2400 DM jährlich für eine oder mehrere nebenberufliche Tätigkeiten zur Förderung gemeinnütziger Zwecke sind als Aufwandsentschädigung steuerfrei. Der Empfänger muß dabei jedoch alle Einkünfte aus Nebentätigkeiten addieren.

· Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder und unentgeltlich für den Verein arbeitende Mitglieder sind nicht Arbeitnehmer des Vereins, solange sie lediglich die durch das Ehrenamt entstehenden Kosten erstattet bekommen.

4.4.8 Zinsabschlagsteuer

4.4.8.1 Der nichtsteuerbegünstigte Verein

Unabhängig von der Einkunftsart gilt: Wenn keine Körperschaftssteuer anfällt, kann eine Freistellung erfolgen durch einen Antrag beim zuständigen Finanzamt auf eine sog. Nichtveranlagungsbescheinigung.

4.4.8.2 Der gemeinnützige Verein

Freistellung erfolgt, wenn dem Kreditinstitut der zuletzt vom zuständigen Finanzamt erteilte Freistellungsbescheid vorgelegt wird. Er darf nicht älter als 5 Jahre sein.

Dieses gilt jedoch nicht für Zinsen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

4.4.9 Grundsteuer

Grundsteuer kann für alle Grundstücke, Grundstücksteile und Gebäude anfallen. Für gemeinnützige Vereine gelten allerdings weitreichende Steuerbefreiungen, wenn die Grundstücke steuerbegünstigten Zwecken bzw. Zweckbetrieben dienen.

4.4.10 Grunderwerbsteuer

Es gibt keine Befreiungsvorschriften.

4.4.11 Erbschafts- und Schenkungssteuer

· Der nichtsteuerbegünstigte rechtfähige Verein ist steuerpflichtig, wenn die Zuwendung 3000 DM übersteigt. Bis 50000 DM beträgt sie 20 v.H.

· Der gemeinnützige Verein besitzt Steuerfreiheit, wenn er nicht innerhalb von 10 Jahren die Steuerbegünstigung verliert oder das Vermögen für nicht begünstigte Zwecke verwendet.

4.4.12 Lotteriesteuer

· Für Lotterien oder Ausspielungen fallen 16 2/3 v.H. Steuer an.

· Eine Tombola ist steuerfrei, wenn der Gesamtpreis der Lose 1200 DM nicht übersteigt und keine Bargeldgewinne ausgeschüttet werden.

· Ebenso sind Ausspielungen steuerfrei, wenn sie ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dienen und der Gesamtpreis der Lose 75000 DM nicht übersteigt.

· Jede Lotterie ist genehmigungspflichtig (Ordnungsamt)

5 Der Spendenabzug

· Ein Spendenabzug kann nur bei Spenden für einen allgemein als besonders förderungswürdig anerkannten Zweck gewährt werden. Dies liegt bei uns vor, wenn die Gemeinnützigkeit anerkannt ist.

· Allerdings gelten unsere Vereine nur als indirekt spendenempfangsberechtigt, d.h. die Spenden müssen über eine Gebietskörperschaft (Gemeinde, Gemeindeverband) laufen.

· Der Spender kann in diesen Fällen auf dem Überweisungsvordruck zur Auflage machen, die Spende an einen bestimmten, als gemeinnützig anerkannten, Verein weiterzuleiten.

· Solche Durchlaufspenden können auch im sog. Listenverfahren abgewickelt werden (Näheres bei der Gemeinde).
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